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Sommerakademie: Auf der anderen Seite des Jordan
Drei Wochen Bibel, Arch&ologie und Spiritualitét in Jordanien
Sonntag, 2. August bis Samstag, 22. August 2026

Die Bibel als Erfahrungs-Schatzkammer erleben — dazu will Sie die Sommerakademie ,Auf der anderen
Seite des Jordan®, eine Weiterentwicklung der seit 2016 mehrmals durchgefiihrten Sommerakademie
Jerusalem, einladen. Drei Wochen in Jordanien ermdglichen Ihnen neue Zugange zu biblischen Texten,
vertiefen lhr exegetisches Wissen und bereichern Sie spirituell. Weiterhin starkt diese Zeit Ihre Fahigkeit zum
interreligidsen Dialog.

Die Sommerakademie beinhaltet Vorlesungen und Kolloquien zu exegetischen und bibeltheologischen
Themen sowie zu Landeskunde und biblischer Archéologie, sie schérft den Blick auf die jidischen Wurzeln
und bietet Einfuhrungen in den Islam und den Koran. Begegnungen in Kirchen, islamischen Gemeinden und
sozialen Einrichtungen geben Einblicke in die heutige Situation der Region.

Zahlreiche Exkursionen zu biblischen und frihislamischen Orten verdeutlichen das Erlernte und vertiefen
die Erfahrung mit den Texten der Bibel. Gebetszeiten in der Gruppe, das Miterleben von Gottesdiensten

der Ortsgemeinden sowie der Austausch mit anderen Teilnehmenden bieten auRerdem zahlreiche Gelegen-
heiten zu spirituellen Erfahrungen. Die Sonntage lassen Raum fiir Gottesdienste, Erholung und eigene
Entdeckungen.

Die Sommerakademie 2026 ist in Bungalows und kleinen Hotels in Ajloun (5 Nachte), Madaba (10 Nachte),
Petra (3 Nachte) und am Toten Meer (2 Nachte) zu Gast.

Programm

Sonntag, 2. August 2026 Anreise

Die Anreise ist von unterschiedlichen Flughafen in Deutschland, Osterreich und der Schweiz méglich. Wir
empfehlen die Flugbuchung tber Biblische Reisen mit gemeinsamer Einreise und anschlieRendem Transfer
zur ersten Unterkunft im Ajloun Nature Reserve.

Montag, 3. — Sonntag, 9. August 2026

ZWISCHEN JORDAN UND JARMUK IN GILEAD, SPATER DEKAPOLIS

Das erste Quartier liegt im bewaldeten Gebiet von Ajloun, der Heimat des Propheten Elija. Im nahe
gelegene Jerash beeindruckt die weitlaufige hellenistisch-rémische Dekapolisstadt Gerasa mit ihren gut
erhaltenen Toren und Platzen, Saulenstralen, Tempeln, Theatern und Ruinen byzantinischer Kirchen.
Umm-Qeis, das griechisch-romische Gadara im Grenzgebiet von Jordanien, Syrien und Israel, war ebenfalls
Teil des Stadtebundes. Seine Lage hoch tiber dem Jordantal und dem Yarmuk erlaubt einen wunderbaren
Blick zum See Gennesaret und auf die Golanhéhen. Pella und Abila, ebenfalls Stadte der Dekapolis, waren
von kanaanaischer bis in byzantinischer Zeit besiedelt.

Tell Ziraa ist der wichtigste Ort im Wadi al-Arab an der antiken Handelsroute von Agypten {iber Paléstina
und Syrien bis ins Zweistromland. Seit 2001 erforschen deutsche Grabungsteams die 5000-jahrige
Geschichte des Siedlungshiigels. Jingeren Datums ist die ostliche gelegene Stadt Umm el-Jimal: Nahe
romischer Siedlungsreste finden sich auRergewohnlich gut erhaltene Ruinen von byzantinischen und
frihislamischen Gebauden aus Basaltgestein.

Auf der Fahrt Richtung Stiden denken wir in Pniel am Jabbok an Jakob, den Gottesstreiter. In Deir Alla fand
man eine Inschrift, die den Propheten Bileam nennt. An Johannes und Jesus erinnern die Kirchen bei der
Taufstelle am Jordan. Nur wenige, freilich bestens bewachte Meter trennen uns hier vom Heiligen Land. Auf
dem Berg Nebo schlief3lich blicken wir mit Mose ins verheil3ene Land.

Die Weiterfahrt fiihrt in ein kleines Hotel in Madaba. Von der antiken Stadt, in der einst Konig Omri aus Israel
40 Jahre geherrscht haben soll, ist heute nichts mehr zu sehen. Seit Ende des 19. Jahrhundert wuchs die
Besiedlung so stark an, dass eine archéologische Suche nach Resten des biblischen Madabas kaum
moglich ist. Wertvolle Mosaike in byzantinischen Kirchen, darunter die berihmte Mosaikkarte des Heiligen
Landes, geben der Stadt aber bis heute eine gewisse christliche Pragung.

Montag, 10. — Sonntag, 16. August 2026

IN AMMON UND MOAB

Die Exkursionen der zweiten Woche fiihren in die Umgebung Madabas und schlie3lich nach Amman. Tell
Hisban, das biblische Heschbon, war Residenz des vermutlich fiktiven Amoriterkdnigs Sihon. Zu besichtigen
sind eine groR3e Zisterne aus moabitischer Zeit sowie rdmische und byzantinische Gebaudereste. In Dibbon
ist noch deutlich ein moabitischer Befestigungswall zu erkennen. Beriihmt ist Dibbon aber wegen der hier
geborgenen Mescha-Stele, ein Inschriftenstein des moabitischen Kénigs Mescha aus dem 9. Jh. v. Chr.
Sudlich von Madaba besichtigen wir auRerdem Umm er-Rasas mit einem Ausgrabungsareal groRRartiger
rémischer und byzantinischer Mosaike sowie das friihislamische Wiistenschloss Mshatta.



Die Hohlen von Iraq al-Amir westlich von Amman zeugen mit der Nennung eines Tobias auf Araméisch von
frihjudischer Besiedelung. Eindrucksvoll ist der darunterliegende hellenistische Palast Qasr al-Abd. Die
herodianische Festung Machérus oberhalb des Toten Meers erlaubt erneut einen Blick ins Gelobte Land.

In Amman, als Phildelphia einst Stadt der Dekapolis, stehen die Besichtigungen der Grabhdhle der
»Siebenschlifer”, das Theater, das Nymphaum und die Zitadelle mit ihrem archdologischen Museum
und dem neuen Jordan Museum auf dem Programm. Auf3erdem sind Begegnungen und Gesprache in
muslimischen und christlichen Einrichtungen geplant. Zum Abschluss dieser Woche fuhrt ein Exkursionstag
zu den frihislamischen Wiistenschléssern Qasr Hallabat, Azragq, Amra und Kharrane 6stlich von Amman.

Montag, 17. — Sonntag, 22. August 2026

AUF DER KONIGSSTRASSE NACH PETRA UND ANS TOTE MEER

Der Weg von Madaba nach Petra fihrt Gber die Kénigsstral3e, eine etwa 4000 Jahre alte Handelsstral3e.
Zahlreiche Ortschaften boten an ihr Wasserstellen und Schutz vor Uberfallen. Wir halten in den ehemaligen
moabitischen Stadten Rabba und Kerak. In Kerak dominiert die gut erhaltene Kreuzfahrerburg. Das weiter
sudlich gelegene Schloss Shobak wurde in der Kreuzfahrerzeit kdnigliche Festung genannt.

Vom gut gelegenen Hotel aus erkunden wir zu Ful3 die faszinierende Nabatderstadt Petra inklusive
Wanderungen auf den Jebel Harun und nach ,Little Petra®“. Danach fahren wir auf der Strale am Toten Meer
wieder in Richtung Norden. Ein wichtiger Stopp gilt der Erinnerung an Lot und seine Familie. Ein Tag am
Toten Meer gibt Zeit, zu reflektieren und Abschied zu nehmen.

Samstag, 22. August 2026 Rickreise

Hauptreferenten/innen

Dr. theol. Christine Abart, Alttestamentlerin und Kirchenmusikerin, Pastoralreferentin fiir Bibeltheologische
Bildung im Haus St. Rupert Traunstein der Erzdiézese Minchen und Freising und Theologische Referentin
in Zusammenarbeit mit dem Kath. Kreisbildungswerk Traunstein e.V.

Dr. theol. Andreas Renz M.A. phil., Leiter des Fachbereichs Dialog der Religionen im Erzbischoéflichen
Ordinariat Minchen, Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universitat und an der Kath. Stiftungs-
fachhochschule Minchen, Mitbegriinder des wissenschaftlichen Netzwerkes , Theologisches Forum
Christentum — Islam® und Autor mehrerer Verdffentlichungen zu Christen und Muslimen

Dr. theol. Georg Rowekamp, zuletzt Leiter des Pilgerhauses Tabgha am See Gennesaret des Deutschen
Vereins vom Heiligen Lande, Autor von ,theologischen Reiseflihrern® zum Heiligen Land sowie Ubersetzer
des Pilgerberichts der Egeria

N.N., wissenschaftliche/r Referent/in, Redaktion Welt und Umwelt der Bibel, Katholisches Bibelwerk e.V.

Gesamtleitung: Dr. Georg Rowekamp

Zielgruppe

Priester, Diakone, Pastorale Mitarbeiter/innen und Religionslehrer/innen (zum Beispiel in Shabbatzeit,
qualifizierter Auszeit oder Recreatio), Haupt- und Ehrenamtliche in der Erwachsenenbildung, in Raten und
Verbanden sowie alle biblisch Interessierten.

Voraussetzungen
Sie sind richtig bei der Sommerakademie, wenn Sie
e eine besondere Liebe zur Bibel und ihrer Umwelt haben,
offen sind fir ein breites Spektrum an judischen, christlichen und muslimischen Traditionen,
das Alltagsleben der unterschiedlichen Bevélkerungsgruppen Jordaniens kennen lernen wollen,
Freude am gemeinsamen Lernen in einer Gruppe von 20-30 Personen haben,
physische und psychische Stabilitéat und etwas Kondition zum Wandern mitbringen.
Alle Vortrage werden in deutscher Sprache gehalten. Fremdsprachenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Anrechenbarkeit

Mdglicherweise kann die Sommerakademie Jerusalem als Fortbildung angerechnet werden. Besonders
geeignet ist die Sommerakademie im Rahmen einer Sabbatzeit, einer qualifizierten Auszeit oder Recreatio.
Bitte reden Sie mit den zustandigen Personalreferenten:innen lhres Bistums.
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Reisedatum

Im Reisepreis
enthaltene Leistungen

Nicht im Reisepreis
eingeschlossen sind

Einreisevorschriften

Reisepreis
(pro Person)

Anmeldung

Anmeldeschluss

Zahlung

Reiseveranstalter

Sonntag, 2. August — Samstag, 22. August 2026

e Flug Wien — Amman — Wien und Transfers in Jordanien

o 21-tagige Sonderreise laut Programm

e Vorlesungen, Referate und Begegnungen laut Programm

e 20 Ubernachtungen im Doppelzimmer

e Halbpension (Frihstiick und Abendessen)

¢ 1x Mittagessen (wahrend ersten Seminartags in Ajloun)

o Erfahrener deutschsprachiger Reiseleiter

¢ Jordanisches Gruppenvisum (Einholung durch Biblische Reisen)
¢ Quietvox (Kopfhorersystem)

¢ Anreise per Flug oder Bahn nach Wien

e Trinkgelder (circa 95 € pro Person)

¢ Reiseversicherungen (It. beigefiigtem Anmeldeformular)

e Zusatzliche Mahlzeiten sowie Getranke, persoénliche Ausgaben

Deutsche Staatsbuirger bendtigen einen mindestens noch sechs
Monate Uber die Reise hinaus glltigen Reisepass. Bei anderen
Nationalitaten teilen wir Ihnen vor Buchungsannahme die fir Sie
gultigen Einreisebestimmungen mit. Bitte beachten Sie dazu auch
Ziffer 12 unserer Reisebedingungen.

€ 3.545,00 bei Unterbringung im Doppelzimmer

€ 780,00 Zuschlag fur ein Einzelzimmer

Der Grundpreis bezieht sich auf eine Mindestzahl von 20 Teilnehmenden. Bitte
beachten Sie zu Mindestteiinehmerzahl und Reiseabsage, Punkt 7 in den
beiliegenden Reisebedingungen. Alle Zahlungen sind gemafl den gesetzlichen
Bestimmungen gegen Veranstalterinsolvenz abgesichert. Den Sicherungsschein der
Deutschen Reisesicherungsfonds GmbH erhalten Sie mit der Buchungsbestéatigung/
Rechnung.

In Ajloun sind Bungalows in unterschiedlichen Preiskategorien verfiigbar. Es kann ein
zusatzlicher Aufpreis von € 70,00 bis 170,00 pro Person im Doppelzimmer anfallen,
fur die Einzelzimmerbelegung € 100,00 bis € 265,00.

Biblische Reisen GmbH, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart
Ansprechpartnerin: Nicola Stolz
Tel. 0711-619 25 22, Mail: nicola.stolz@biblische-reisen.de

Aufgrund hoher Nachfrage empfehlen wir, sich umgehend
anzumelden, spéatestens bis 15. Marz 2026.

Nach dem Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine
Reisebestatigung/Rechnung von Biblische Reisen. Bitte Gberweisen
Sie die Anzahlung in Hohe von 20% des Reisepreises sofort nach
dem Rechnungserhalt. Die Restzahlung wird 20 Tage vor
Reisebeginn fallig.

Biblische Reisen GmbH, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart
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Reiseziel:

Anmeldung und Reisebedingungen zur Gruppenreise

Bitte teilen Sie uns in lhrer Anmeldung keine Spitz- oder Kosenamen mit.

Besonders bei Flugreisen muss bereits bei der Anmeldung Ihr Name genau in derselben Form
angegeben sein, wie er in Ihrem mitgefUhrten Reisedokument im maschinenlesbaren Bereich
steht (innerhalb der spitzen Klammern ,,<<<“).]

Stand: 12/2025

Reisetermin:

Reisenummer:

Gruppenleitung (GL):

1. Teilnehmerin / Teilnehmer
Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort
Staatsangehorigkeit

O Personalausweis-Nummer
@ Reisepass-Nummer
ausgestellt am gultig bis
ausgestellt in

StraBe/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon/Mobil

E-Mail

O Ich méchte Ihren Newsletter erhalten (jederzeit kiindbar)

2. Teilnehmerin / Teilnehmer
Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort
Staatsangehodrigkeit

O Personalausweis-Nummer
@ Reisepass-Nummer
ausgestellt am gultig bis
ausgestellt in

StraBe/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon/Mobil

E-Mail

O Ich méchte Ihren Newsletter erhalten (jederzeit kiindbar)

Der Nutzung und Speicherung meiner Daten zu Werbezwecken kann ich jederzeit telefonisch, schriftlich oder per Mail gegenuber der Biblischen Reisen
GmbH widersprechen oder die Berichtigung, Loschung und Sperrung verlangen. DarUber hinaus kann ich jederzeit Auskunft Uber die von der Biblischen
Reisen GmbH Uber mich gespeicherten Daten verlangen. Mit meiner Unterschrift bestatige ich, dass ich die Moglichkeit zum Abruf der Datenschutzer-
klarung unter www.biblische-reisen.de/datenschutzerklarung zur Kenntnis genommen habe.

Zimmerwunsch

O Im Doppelzimmer mit

(6 Einzelzimmer

Verpflegungswiinsche (unverbindlich - kein Vertragsbestandteil)
O Ich erndhre mich vegetarisch O Ich erndhre mich vegan

Lebensmittelunvertraglichkeit

Abflug-/Abfahrtsort (vorbehaltlich VerfUgbarkeit, ggf. Aufpreis)
O abweichend ab/bis
O Rail&Fly (An- und Abreise zum/vom Flughafen, siehe Seite 6)

O Kreditkartenzahlung (Visa/Mastercard/Amex) statt Uberweisung

Zimmerwunsch

O Im Doppelzimmer mit

6 Einzelzimmer

Verpflegungswiinsche (unverbindlich - kein Vertragsbestandteil)
O Ich erndhre mich vegetarisch O Ich erndhre mich vegan

Lebensmittelunvertraglichkeit:

Abflug-/Abfahrtsort (vorbehaltlich Verfugbarkeit, ggf. Aufpreis)
O abweichend ab/bis
O Rail&Fly (An- und Abreise zum/vom Flughafen, siehe Seite 6)

O Kreditkartenzahlung (Visa/Mastercard/Amex) statt Uberweisung

Wir empfehlen dringend den Abschluss einer PERSONLICHEN REISEVERSICHERUNG (Informationen und Preise siehe Seite 2)

TOP Paket @ Selbstbehalt O ohne Selbstbehalt
Storno- & Abbruchschutz ©) Selbstbehalt (©) ohne Selbstbehalt

Basis Absicherung (6 Selbstbehalt (6 ohne Selbstbehalt

TOP Paket 6 Selbstbehalt O ohne Selbstbehalt
Storno- & Abbruchschutz O) Selbstbehalt ©) ohne Selbstbehalt

Basis Absicherung 6 Selbstbehalt 6 ohne Selbstbehalt

In Notfallen, wie Erkrankungen, Unfall etc. wahrend der Reise bitte ich um Nachricht an:

Name/Vorname

Telefon / E-Mail

Name/Vorname

Telefon / E-Mail

Die nachstehenden Reisebedingungen und das Informationsblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise habe ich zur Kenntnis ge-
nommen und anerkenne sie ausdrlcklich. Meine Personalangaben stimmen mit den Eintragungen im Reisepass bzw. Personalausweis Uberein. Ich
bin damit einverstanden, dass diese in die Teilnehmendenliste Ubernommen sowie zur Ubermittlung von Kundeninformationen gespeichert, verarbeitet

und genutzt werden, was ich jederzeit widerrufen darf.

Datum Datum

Unterschrift Unterschrift
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Personliche Reiseversicherungen

MIT SICHERHEIT AUF REISEN Premium TOP Paket
Der Komplettschutz fiir lhre Reis

Leistungen siehe N304 1205
mit Selbstbehalt ohne Selbstbehalt

Einfach abschlieBen durch Ankreuzen auf dem Anmeldeformular; bei Pramien

liber € 200 online unter www.biblische-reisen.de/reiseversicherung

(Link zur Buchungsseite von MDT travel underwriting) Reisepreis Preis pro Person in € Preis pro Person in €
in € bis bis 64 Jahre  ab 65 Jahre  bis 64 Jahre  ab 65 Jahre
X Reiseriicktrittversicherung 600 39 54 64 69
Wenn Sie von Ihrer Reise aus versichertem Grund zurticktreten mussen, werden lhnen die 800 45 61 70 76
vertraglich geschuldeten Stornokosten sowie die Mehrkosten des verspateten Reiseantritts 1.000 54 71 81 87
erstattet. Versicherte RUcktrittsgrinde sind z. B. unerwartete schwere Erkrankung, 1250 76 91 98 106
schwere Unfallverletzung, Tod, Arbeitsplatzwechsel, Einreichung der Scheidungsklage, 1500 80 98 109 116
gerichtliche Vorladung und einiges mehr. Bei Tarifen mit Selbstbehalt betragt Ihr 1750 102 119 128 136
Eigenanteil 20 % des erstattungsfahigen Schadens, mindestens 25 Euro je Person. 2,000 107 127 139 147
Relseabbruch ich 2,500 123 148 162 172
(B elsga ruc _versu: eru.ng ; 3000 148 173 187 198
Wenn Sie Ihre Reise aus versichertem Grund abbrechen oder unterbrechen mdssen, X K
o . ) ) 3500 163 194 208 225
werden Ihnen die nicht genutzten Reiseleistungen und die Mehrkosten einer auBer- . . .
. ) ) : . . 4000 179 210 219 241
planmaBigen Beendigung oder Unterbrechung einer Reise erstattet. Bei Tarifen mit
5000 219' 273 296° 326'

Selbstbehalt betragt Ihr Eigenanteil 20 % des erstattungsfahigen Schadens, mindes-

tens 25 Euro je Person.
Premium Storno- und Abbruchschutz
[ Umbuchungsgebiihrenschutz Idealer Schutz bei Reiseriicktritt und Reiseabbruch

Wenn Sie lhre Reise innerhalb der gebuchten Saison umbuchen mussen, werden Ihnen Leistungen siehe ENIEI
die vertraglich geschuldeten Umbuchungsgebuhren bis je 70 Euro je Person bei Um-
buchung bis 42 Tage vor Reiseantritt erstattet. Reisepreis Preis pro Person in € Preis pro Person in €
in € bis bis 64 Jahre ~ab 65 Jahre  bis 64 Jahre ab 65 Jahre

[2] Reisekrankenversicherung £l s e 4 2
Wenn Sie z. B. unerwartet erkranken oder einen schweren Unfall erleiden, werden 800 32 42 h 51
Ihnen u. a. die Kosten einer medizinischen notwendigen ambulanten oder stationaren 1000 o s 54 58
Heilbehandlung (inklusive verordneter Hilfsmittel und auch Massagen, Akupunktur 1.250 53 69 79 85
etc.) und des medizinisch sinnvollen Krankenrlcktransports bei akut auftretenden 1.500 61 75 84 89
Krankheiten oder Unfallverletzungen im Ausland erstattet sowie auch Uberfihrungs-/ 1750 68 85 95 101
Bestattungskosten im Todesfall. Bei Tarifen mit Selbstbehalt betragt Ihr Eigenanteil 2000 77 93 102 108
100 Euro je Versicherungsfall. 2500 99 120 132 140

3.000 118 143 158 167
[ 24h-Notfall-Assistance 3500 125 162 183 198
Die 24h-Notfall-Assistance erstattet Such-, Bergungs- und Rettungskosten und 4,000 142 178 197 213
erbringt durch ihre Notrufzentrale rund um die Uhr Beistandsleistungen bei Notfallen 5000 188 213 210" 237"

wahrend der Reise.

Premium Basis Absicherung

[ Reisegepéckversicherung Bei Erkrankung und Notsituationen unterwegs und fiir Gepack
Wenn Ihr Reisegepack wahrend der Reise abhanden kommt, zerstort oder beschadigt Leistungen siehe I

wird, wird Ihnen der Zeitwert des Reisegepacks ersetzt, bis zu 2.000 Euro je Person.
Wenn Ihr aufgegebenes Reisegepack den Bestimmungsort wegen verzogerter Befor- Preis pro Person in € Preis pro Person in €

. o ) . . . Reisedauer bis bis 64 Jahre ab 65 Jahre  bis 64 Jahre ab 65 Jahre
derung nicht am selben Tag wie Sie erreicht, werden notwendige Ersatzkaufe bis zu

. X . . R i X bis 5 Tage 14 17 17 19
500 Euro erstattet. Bei Tarifen mit Selbstbehalt betragt Ihr Eigenanteil 100 Euro je )
) bis 14 Tage 25 29 29 32
Versicherungsfall. :
bis 42 Tage 39 44 45 49
HINWEISE Eine COVID19-Erkrankung ist als versichertes Ereignis bei
* Alle farbig unterlegten Tarife werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen o. A. direkt bei MDT travel under- den hier aufgerhrten Tarifen eingegch\ossen,

writing gebucht Uber die Website www.biblische-reisen.de/reiseversicherung

Bei der Bewertung und ggf. Kostenerstattung einer den Versicherungsfall auslésenden Krankheit wird bei den

Premium Tarifen eine COVID19-Erkrankung nicht ausgeschlossen. N CE -

Wenn Sie als Gruppe unterwegs sind (ab 6 gemeinsam angemeldete Teilnehmer), fragen Sie bitte Ihre/n An- STORNO-'NFORMATIONS SER‘E’:‘ URLAUB-
sprechpartner/in bei Biblische Reisen nach der noch preiswerteren Gruppenversicherung! WElTE cHANCE FUR IHR :
Der Versicherungsschutz fir Pakete, die eine Reise-RUcktrittskosten-Versicherung beinhalten, kann bei Buchung DIE /4 . ' i plgtzlicher Krankheit
der Reise, spatestens jedoch 24 Tage vor Reiseantritt erlangt werden. Liegen zwischen der Reisebuchung und MDT-Team inform|el’t Sie b.E| p i Versichel’ten
dem Reiseantritt weniger als 24 Tage, kann der Versicherungsschutz der Reise-Rucktrittskosten-Versicherung Das rpflichtung aus einem an e 5
spatestens am 3. Werktag nach Reisebuchung erlangt werden. Spatere Erlangung des Versicherungsschutzes oder Stornoverp Storno oder Abwartent

auBerhalb dieser Fristen bedUrfen der Genehmigung von MDT. Das Premium Basis Paket kann bis unmittelbar vor Grund zur VOI’gEhenSWE|SE. der Einschatzung der Spe-
Reiseantritt abgeschlossen werden. wenn Sie danach, entgegen Kkénnen, tbernimmt der
Geltungsbereich: weltweit sialisten, doch nicht verreisen ?l "der haherer Storno-
Versicherungsdauer: wenn nicht anders angegeben, bis max. 42 Tage versicherer das Risiko eYtl. anfalle \ieren ist die Beratung
Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erfolgt durch die MDT travel underwriting GmbH. ten! UM keine AnSDTuche zu verlieren,
MaBgebend fur den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen fur Reiseversicherungen der MDT kos o d:
travel underwriting GmbH fur die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG und weitere beteiligte Verpﬂlchten . 0 oder

9 29802877 15
Versicherer (VB MDT 2024-H). Telefon: +49 G dt24.de
Schadenanzeigen, den Antrag zum Storno-Informations-Service sowie die ausfuhrlichen Versicherungs- E-Mail: stornomfo@m .

bedingungen erhalten Sie im Internet unter www.mdt-versicherung.de/schadenanzeige

MDT travel underwriting GmbH | Walther-von-Cronberg-Platz 6 | 60594 Frankfurt am Main | Service-Telefon: +49 (0) 69 29802877-150 | E-Mail: service@mdt24.de | www.mdt-versicherung.de



Reisebedingungen der Firma
Biblische Reisen GmbH, Stuttgart

Sehr geehrte Kunden und Reisende,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem
Kunden* bzw. Reisenden (nachfolgend einheitlich ,Reisender” genannt) und dem in der konkreten
Reiseausschreibung genannten Reiseveranstalter (nachfolgend ,RVA" genannt) zu Stande kom-

menden Pauschalreisevertrages. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a -y BGB (Bur-

gerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfuhrungsgesetz zum BGB) und
fullen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfaltig durch!

-

. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Reisenden; Hinweis zum
Nichtbestehen von bestimmten Widerrufsrechten

11. Fur alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots von RVA und der Buchung des Reisenden sind die Reiseausschrei
bung und die erganzenden Informationen von RVA fir die jeweilige Reise, soweit diese dem
Reisenden bei der Buchung vorliegen.

b) Reisevermittler und Buchungsstellen sind von RVA nicht bevollmachtigt, Vereinbarungen
zu treffen, Auskinfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt
des Pauschalreisevertrages abandern, Uber die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von
RVA zugesagten Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen.

) Angaben in HotelfUhrern und @hnlichen Verzeichnissen, die nicht von RVA herausgegeben
werden, sind fur RVA und die Leistungspflicht von RVA nicht verbindlich, soweit sie nicht
durch ausdrUckliche Vereinbarung mit dem Reisenden zum Inhalt der Leistungspflicht von
RVA gemacht wurden

d) Unternehmungen, die in den ausflUhrlichen Reiseverlaufen mit dem Zusatz ,Gelegenheit”
oder ,Moéglichkeit” bezeichnet werden, sind optionale Vorschlage zur Freizeitgestaltung, sie
sind daher selbst nicht Bestandteil der geschuldeten Leistungen.

e)  Weicht der Inhalt der Reisebestatigung von RVA vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein

neues Angebot von RVA vor, an das RVA fur die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Ver

trag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit RVA bezlglich des
neuen Angebots auf die Anderung hingewiesen und seine vorvertraglichen Informations
pflichten erfullt hat und der Reisende innerhalb der Bindungsfrist RVA die Annahme durch
ausdruckliche Erklarung oder Anzahlung erklart.

Die von RVA gegebenen vorvertraglichen Informationen Uber wesentliche Eigenschaften

der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusatzlichen Kosten, die Zahlungsmodali

taten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1,

3 bis 5und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern

dies zwischen den Parteien ausdrlcklich vereinbart ist.

12. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehe
nen Formular oder Uber das Internet, auf der Webseite von RVA (Online-Buchungsformular)
vorzunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Reisende RVA den Abschluss eines Pauschal
reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und
aller erganzenden Informationen fur die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage
(Prospekt, Katalog, Angebot) — soweit diese dem Reisenden vorliegen verbindlich an.

13. Die Ubermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars bzw. Betatigung
der Schaltflache ,Zahlungspflichtig buchen® im Online-Formular begrindet keinen An
spruch des Reisenden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner
Buchungsangaben. RVA ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des
Reisenden anzunehmen oder nicht.

14. Der Reisende haftet gegenUuber RVA bei allen Buchungswegen fur alle vertraglichen Ver
pflichtungen von Mitreisenden, fur die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag wie
fur seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdruckliche und
gesonderte Erklarung Ubernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend fur Gruppenauf
traggeber oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf geschlossene Gruppenreisen im
Sinne der nachstehenden Ziffer 151 und die vom Gruppenauftraggeber oder Gruppenver
antwortlichen angemeldeten Reiseteilnehmer.

15. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestatigung (Annahmeerklarung) von RVA
beim Reisenden zustande. Bei oder unverzuglich nach Vertragsschluss wird RVA dem
Reisenden eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestatigung auf einem

dauerhaften Datentrager (welcher es dem Reisenden ermaéglicht, die Erklarung unver
andert so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeit
raum zuganglich ist, z.B. auf Papier oder per E-Mail), Gbermitteln, sofern der Reisende nicht
Anspruch auf eine Reisebestatigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB
hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger korperlicher Anwesenheit beider Parteien oder
auBerhalb von Geschaftsraumen erfolgte.

16. RVAweist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pau
schalreisevertragen nach § 651a und § 65lc BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Tele
fonanrufe, Telekopien, E-Mails, Gber Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie
Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rucktritts- und Kindigungsrechte, insbesondere
das Rucktrittsrecht gemaf § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht
Jjedoch, wenn der Vertrag Uber Reiseleistungen nach § 651a BGB aufRerhalb von Geschafts
raumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mundlichen Verhandlungen, auf denen der
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers gefuhrt wor
den;im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung

2]. RVAund Reisevermittler dtrfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der
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Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Absicherungsvertrag besteht
und dem Reisenden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Absicherers in
klarer, verstandlicher und hervorgehobener Weise Ubergeben wurde. Nach Vertragsabschluss
wird gegen Aushandigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Héhe von 20 % des
Reisepreises zur Zahlung fallig. Die Restzahlung wird 3 Wochen vor Reisebeginn fallig, sofern
der Sicherungsschein Ubergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten
Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kurzer als 3 Wochen vor Reisebeginn ist der
gesamte Reisepreis sofort zahlungsfallig.

22. Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den ver-

3.
31

einbarten Zahlungsfalligkeiten, obwohl RVA zur ordnungsgemafen Erbringung der vertrag
lichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erflllt
hat und kein gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurtckbehaltungsrecht
des Reisenden besteht, und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist RVA
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der Frist, vom Pauschalreise
vertrag zurlickzutreten und den Reisenden mit RUcktrittskosten gemag Ziffer 5 zu belasten.
Anderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt

des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von RVA nicht

wider Treu und Glauben herbeigefuhrt wurden, sind RVA vor Reisebeginn gestattet, soweit
die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeintrachtigen.

3.2. RVAst verpflichtet, den Reisenden Uber Leistungsanderungen unverztglich nach Kenntnis

von dem Anderungsgrund auf einem dauerhaften Datentrager (z.B. auch durch E-Mail, SMS
oder Sprachnachricht) klar, verstandlich und in hervorgehobener Weise zu informieren.

3.3. Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder

der Abweichung von besonderen Vorgaben des Reisenden, die Inhalt des Pauschalreise-
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vertrags geworden sind, ist der Reisende berechtigt, innerhalb einer von RVA gleichzeitig
mit Mitteilung der Anderung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Anderung
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurtckzutreten. Erklart der
Reisende nicht innerhalb der von RVA gesetzten Frist ausdrucklich gegentber RVA den
Rucktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenommen.

Eventuelle Gewahrleistungsanspriche bleiben unberthrt, soweit die gednderten
Leistungen mit Mangeln behaftet sind. Hatte RVA fur die Durchfuhrung der gednderten
Reise geringere Kosten, ist dem Reisenden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2
BGB zu erstatten.

Preiserhé6hung; Preissenkung

RVA behalt sich nach MaBgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen
vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhéhen, soweit sich eine nach
Vertragsschluss erfolgte

Erhdhung des Preises fur die Beforderung von Personen aufgrund héherer Kosten fur
Treibstoff oder andere Energietrager,

Erhdhung der Steuern und sonstigen Abgaben flr vereinbarte Reiseleistungen, wie Touris
tenabgaben, Hafen- oder Flughafengebuhren unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
Eine Erhéhung des Reisepreises ist nur zulassig, sofern RVA den Reisenden in Textform klar
und verstandlich Uber die Preiserhéhung und deren Griinde unterrichtet und hierbei die
Berechnung der Preiserhéhung mitteilt.

Die Preiserhohung berechnet sich wie folgt:

Bei Erhéhung des Preises fur die Beférderung von Personen nach 4.1.a) kann RVA den
Reisepreis nach MaBgabe der nachfolgenden Berechnung erhéhen:

- Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhéhung kann RVA vom Reisenden den
Erhdhungsbetrag verlangen.

- Anderenfalls werden die vom Beférderungsunternehmen pro Beférderungsmittel von
RVA anteilig geforderten, erhdhten Kosten fur Treibstoff oder andere Energietrager durch
die Zahl der beférderten Personen geteilt. Den sich so fur jede beforderte Person ergeben
den Erhdhungsbetrag kann RVA vom Reisenden verlangen.

Bei Erhohung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

RVA ist verpflichtet, dem Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises
einzurdumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) - 4.1.b) genannten Preise und/oder Abgaben
nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn gedndert haben und dies zu niedrigeren Kosten
fur RVA fuhrt. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der
Mehrbetrag von RVA zu erstatten. RVA darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag
die RVA tatsachlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. RVA hat dem Reisenden
auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Hohe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
Preiserhéhungen sind nur bis zum 20Tag vor Reisebeginn eingehend beim Reisenden zulassig.

. Bei Preiserndhungen von mehr als 8 % ist der Reisende berechtigt, innerhalb einer von RVA

gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhohung gesetzten angemessenen Frist, entweder die
Anderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurlckzutreten. Erklart
der Reisende nicht innerhalb der von RVA gesetzten Frist ausdrlcklich gegentber RVA den
Rucktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenommen.

Ruicktritt durch den Reisenden vor Reisebeginn/Stornokosten

Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurlcktreten. Der
RUcktritt ist gegenuber RVA unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklaren; falls
die Reise Uber einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rucktritt auch diesem gegen
Uber erklart werden. Dem Reisenden wird empfohlen, den Rucktritt in Textform zu erklaren.
Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurlck oder tritt der Reisende die Reise nicht an, so verliert
RVA den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann RVA eine angemessene Entscha
digung verlangen, soweit der Rucktritt nicht von RVA zu vertreten ist. RVA kann keine Ent
schadigung verlangen, soweit am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nahe unver
meidbare, auBergewohnliche Umstande auftreten, die die Durchfihrung der Pauschalreise
oder die Beférderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeintrachtigen.
Umstande sind unvermeidbar und auBergewdhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei,
die sich hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hatten vermeiden
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden waren.

RVA hat die nachfolgenden Entschadigungspauschalen unter Berlcksichtigung des Zeit
raums zwischen der Rucktrittserklarung und dem Reisebeginn sowie unter BerUcksichtigung
der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch
anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Soweit nicht abweichend im
Einzelfall vereinbart, wird die Entschadigung nach dem Zeitpunkt des Zugangs der
Rucktrittserklarung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

Bei Flug-, Bus- und Schiffspauschalreisen

bis 62. Tag vor Reiseantritt 20%
vom 61. bis 35. Tag vor Reiseantritt 25%
vom 34. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30%
vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 40%
vom 14. bis 1. Tag vor Reiseantritt 60%

am Tag der Abreise und bei Nichtantritt 90%
Bei Bahnreisen und Reisen mit Eigenanreise:

bis 50. Tag vor Reiseantritt 20%
vom 49. bis 22. Tag vor Reiseantritt 30%
vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 40%
vom 14. bis 1. Tag vor Reiseantritt 60%
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt 90%

Die Festlegung der Reiseart bestimmt sich aus der in der Ausschreibung angegebenen
Beférderungsart.

Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, RVA nachzuweisen, dass RVA
Uberhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von RVA
geforderte Entschadigungspauschale.

. Eine Entschadigungspauschale gem. Ziffer 5.3. gilt als nicht festgelegt und vereinbart, soweit

RVA nachweist, dass RVA wesentlich héhere Aufwendungen entstanden sind, als der kalku
lierte Betrag der Pauschale geman Ziffer 5.3. In diesem Fall ist RVA verpflichtet, die geforderte
Entschadigung unter BerUcksichtigung der ersparten Aufwendungen und des Erwerbs einer
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu begrinden.
Ist RVA infolge eines Rucktritts zur RUckerstattung des Reisepreises verpflichtet,

bleibt §651h Abs. (5) BGB unberuhrt.

Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemaf § 651 e BGB von RVA durch Mitteilung auf
einem dauerhaften Datentrager zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und
Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen
unberuhrt. Eine solche Erklarung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie RVA 7 Tage vor
Reisebeginn zugeht.

Der Abschluss einer ReiserUlcktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung
der Ruckfuhrungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. Fur die
ReiserUcktrittskostenversicherung gelten Abschlussfristen unter Bezugnahme auf das
Buchungsdatum (Details entnehmen Sie bitte den Informationen zur Versicherung).

Nicht in Anspruch genommene Leistungen

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemafer Erbringung RVA
bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Grinden, die dem Reisenden

zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit
solche Grunde ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rucktritt



oder zur Kindigung des Reisevertrages berechtigt hatten. RVA wird sich um Erstattung
der ersparten Aufwendungen durch die Leistungstrager bemuhen. Diese Verpflichtung

entfallt, wenn es sich um vollig unerhebliche Leistungen handelt.
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Rucktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

RVA kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach MaBgabe folgender
Regelungen zurlcktreten:

Die Mindestteilnenmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Zugangs der
Rucktrittserklarung von RVA beim Reisenden muss in der jeweiligen vorvertraglichen
Unterrichtung angegeben sein

RVA hat die Mindestteilnehmerzahl und die spateste Rucktrittsfrist in der Reisebestatigung
anzugeben

RVA ist verpflichtet, dem Reisenden gegentber die Absage der Reise unverztglich zu
erklaren, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
nicht durchgefuhrt wird.

Ein Rucktritt von RVA spater als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulassig.

Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefuhrt, erhalt der Reisende auf den
Reisepreis geleistete Zahlungen unverztglich zurick, Ziffer 5.6 gilt entsprechend.
Kundigung aus verhaltensbedingten Griinden

RVA kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kindigen, wenn der
Reisende ungeachtet einer Abmahnung von RVA nachhaltig stort oder wenn der Reisende
sich in solchem MaB vertragswidrig verhalt, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursachlich auf einer
Verletzung von Informationspflichten von RVA beruht.

Kundigt RVA, so behalt RVA den Anspruch auf den Reisepreis; RVA muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die RVA
aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung
erlangt, einschlieBlich der von den Leistungstragern gutgebrachten Betrage.
Obliegenheiten des Reisenden

Reiseunterlagen - Der Reisende hat RVA oder seinen Reisevermittler, Gber den der Reisende
die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn der Reisende die notwendigen Reise-
unterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von RVA mitgeteilten Frist erhalt.

. Mangelanzeige / Abhilfeverlangen

Wird die Reise nicht frei von Reisemangeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
Soweit RVA infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mangelanzeige nicht Abhilfe
schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsanspriche nach § 651m BGB noch
Schadensersatzanspriche nach § 651n BGB geltend machen

Der Reisende ist verpflichtet, seine Mangelanzeige unverztglich dem Vertreter von RVA
vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von RVA vor Ort nicht vorhanden und
vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemangel an RVA unter der mitgeteilten
Kontaktstelle von RVA zur Kenntnis zu bringen; Uber die Erreichbarkeit des Vertreters von
RVA bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestatigung und den Reise-
unterlagen unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Mangelanzeige auch seinem
Reisevermittler, Uber den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.

Der Vertreter von RVA ist beauftragt, fir Abhilfe zu sorgen, sofern dies méglich ist.

Er ist jedoch nicht befugt, Anspriiche anzuerkennen.

Fristsetzung vor Kindigung

Will der Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2)
BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 6511 BGB klndigen, hat der Reisende
RVA zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht,
wenn die Abhilfe von RVA verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.
Gepackbeschadigung und Gepackverspatung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen
zum Abhilfeverlangen

Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepackverlust, -beschadigung und
-verspatung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen
Bestimmungen vom Reisenden unverzuglich vor Ort mittels Schadensanzeige (,P.L.R.)
der zustandigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und RVA kénnen die
Erstattungen aufgrund internationaler Ubereinkunfte ablehnen, wenn die Schadens-
anzeige nicht ausgefullt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepackbeschadigung
binnen 7 Tagen, bei Verspatung innerhalb 21 Tagen nach Aushandigung, zu erstatten.
Zusatzlich ist der Verlust, die Beschadigung oder die Fehlleitung von Reisegepack
unverzUglich RVA, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler
anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die
Fluggesellschaft gemaf Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.
Beschrinkung der Haftung

Die vertragliche Haftung von RVA fur Schaden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigefUhrt wurden, ist
auf den dreifachen Reisepreis beschrankt. Méglicherweise dartber hinausgehende
Anspriche nach dem Montrealer Ubereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben
von dieser Haftungsbeschrankung unberdhrt.

RVA haftet nicht fUr Leistungsstérungen, Personen- und Sachschaden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte
Ausflige, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in
der jeweiligen Leistungsausschreibung und der Buchungsbestatigung ausdrucklich und
unter Angabe der Identitat und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie flr den Reisenden
erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von RVA sind und im Ubrigen die Vorgaben
der §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB ordnungsgeman erfullt wurden.

RVA haftet jedoch, wenn und soweit fur einen Schaden des Reisenden die Verletzung von
Hinweis-, Aufklarungs- oder Organisationspflichten von RVA ursachlich geworden ist.
Geltendmachung von Ansprichen, Adressat

AnsprUche nach § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Reisende gegenUber RVA geltend

zu machen. Die Geltendmachung kann auch Uber den Reisevermittler erfolgen, wenn die
Pauschalreise Uber diesen Reisevermittler gebucht war. Die in § 651 i Abs. (3) BGB
aufgefuhrten vertraglichen Anspriche verjahren in zwei Jahren. Die Verjahrung beginnt
mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in
Textform wird empfohlen.

Informationspflichten Uber die Identitit des ausfliihrenden Luftfahrtunternehmens
RVA informiert den Reisenden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung

von Fluggasten vor oder spatestens bei der Buchung Uber die Identitat der ausfUhrenden
Fluggesellschaft(en) beztglich samtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringen
den Flugbeférderungsleistungen.

Steht/stehen bei der Buchung die ausfuhrende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist
RVA verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchfuhren wird bzw. werden. Sobald RVA weil3,
welche Fluggesellschaft den Flug durchfuhrt, wird RVA den Reisenden informieren.
Wechselt die dem Reisenden als ausfuhrende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft,
wird RVA den Reisenden unverzuiglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln
moglich ist, Uber den Wechsel informieren.

Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte ,Black List" (Fluggesellschaften, denen die
Nutzung des Luftraumes Uber den Mitgliedstaaten untersagt ist), ist direkt Uber
https:/transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_de abrufbar und in den
Geschaftsraumen von RVA einzusehen.

Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften; Regelung zu Pandemien

RVA wird den Reisenden Uber allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheits
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polizeiliche Formalitdten des Bestimmungslandes einschlieBlich der ungefahren Fristen fur
die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie Uber
deren evtl. Anderungen vor Reiseantritt unterrichten.

Der Reisende ist verantwortlich fur das Beschaffen und Mitfuhren der behérdlich
notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser
Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von RUcktrittskosten, gehen zu Lasten des
Reisenden. Dies gilt nicht, wenn RVA nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

RVA haftet nicht fur die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die
Jjeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende RVA mit der Besorgung beauftragt
hat, es sei denn, dass RVA eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

Besondere Regelungen im Zusamsnmenhang mit Pandemien (insbesondere dem Corona-Virus)
Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch die jeweiligen
Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach MafBgabe der zum jeweiligen
Reisezeitpunkt geltenden behdérdlichen Vorgaben und Auflagen erbracht werden.

Der Reisende erklart sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder
-beschrankungen der Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von Reiseleistungen
zuU beachten und im Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen die
Reiseleitung und den Leistungstrager unverztglich zu verstandigen.

Durch die vorstehenden Regelungen bleiben die Rechte des Reisenden aus § 651i BGB
unberthrt.

Alternative Streitbeilegung; Datenschutz; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung
RVA weist im Hinblick auf das Gesetz Uber Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass
RVA nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern und soweit
eine Verbraucherstreitbeilegung zukunftig fir RVA verpflichtend wirde, informiert RVA die
dementsprechend betroffenen Verbraucher hiertber in geeigneter Form.

Zum Datenschutz: Die personenbezogenen Daten des Reisenden werden elektronisch
verarbeitet und zur Reisedurchfihrung, zur Vertragsabwicklung, zur Kundenbetreuung
und zu Werbezwecken im Rahmen der Kundenpflege genutzt. Der Verwendung zu
Werbezwecken kann der Reisende jederzeit widersprechen. Eine Weitergabe an Dritte (z.
B. an Leistungstrager wie Fluggesellschaften, Hotels oder auch Grenzkontrollbehoérden)
erfolgt, sofern dies fur die Erfullung des zwischen dem Reisenden und RVA geschlossenen
Vertrages notwendig ist. Mehr zum Datenschutz und lhren Rechten ist der Datenschutz
erklarung des RVA zu entnehmen, die am Ende dieser Bedingungen verlinkt ist

Fur Reisende, die nicht Angehdrige eines Mitgliedstaats der Europaischen Union oder
Schweizer Staatsburger sind, wird fUr das gesamte Rechts- und Vertragsverhaltnis zwischen
dem Reisenden und RVA die ausschlieBliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart.
Solche Reisende kénnen RVA ausschlieBlich an deren Sitz verklagen.

14.4.Fur Klagen von RVA gegen Reisende, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die

15.
150

Kaufleute, juristische Personen des &ffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind,
die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren
Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz von RVA vereinbart.

Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen

Die nachstehenden Bedingungen gelten, erganzend zu diesen Reisebedingungen von

RVA, fur Reisen geschlossener Gruppen. ,Reisen fur geschlossene Gruppen”im Sinne dieser
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Bestimmungen sind ausschlieBlich Gruppenreisen, die von RVA als verantwortlichem
Reiseveranstalter organisiert und Uber einen Gruppenverantwortlichen bzw. -auftraggeber
gebucht und/oder abgewickelt werden, der als Bevollméachtigter fur einen bestimmten
Teilnehmerkreis handelt.

RVA und der jeweilige Gruppenauftraggeber kdnnen in Bezug auf eine solche
Gruppenreise vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmachtigtem
Vertreter der Gruppenreiseteilnehmer das Recht eingeraumt wird, nach Auftragserteilung
bis drei Monaten vor Reisebeginn kostenfrei von der Gruppenreise zurlckzutreten. Ggf.
wird in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestatigung auf dieses kostenfreie
RUcktrittsrecht deutlich hingewiesen. Macht der Gruppenauftraggeber gegentber RVA
von diesem kostenlosen Rucktrittsrecht Gebrauch, werden etwa bereits an RVA geleistete
Anzahlungen unverzuglich erstattet. Ziffer 5.6 gilt entsprechend.

Dem Gruppenauftraggeber wird von RVA zur Entgegennahme der einzelnen Teilnehmer
anmeldungen ein Anmeldeformular Uberlassen, das verbunden ist mit diesen
Reisebedingungen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur
Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 65la des Burgerlichen
Gesetzbuchs. Der Gruppenauftraggeber verpflichtet sich insoweit gegentber RVA, jedem
potenziellen Gruppenteilnehmer jeweils vor der individuellen Teilnehmeranmeldung
dieses Anmeldeformular samt Reisebedingungen und Formblatt zu Ubergeben und sich
den diesbezuglichen Erhalt auch entsprechend schriftlich mit der jeweiligen Teilnehmer

anmeldung bestatigen zu lassen. Der Gruppenauftraggeber wird RVA von jeglichen
Schaden und Haftungen freihalten, die unmittelbar aus einer Verletzung seiner

Verpflichtung insoweit resultieren. Die Haftung des Gruppenauftraggebers schlie3t evtl.

Rechtsverteidigungskosten, die RVA in angemessener Weise in diesem Zusammmenhang
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entstehen sollten, mit ein
RVA haftet nicht fur Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die — mit oder ohne

Kenntnis von RVA - vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusatzlich

zu den Leistungen von RVA angeboten, organisiert, durchgefiihrt und/oder den Reisenden
zur VerfUgung gestellt werden. Hierzu zéhlen insbesondere vom Gruppenauftraggeber,
bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit RVA
vertraglich vereinbarten Abreise- und Ruckreiseort, nicht im Leistungsumfang von RVA
enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausflige,
Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen

selbst eingesetzte und von RVA vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.
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RVA haftet nicht fur MaBnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw.
Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw.
Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, wahrend und nach der Reise, ins
besondere nicht fur Anderungen vertraglicher Leistungen, welche nicht mit RVA
abgestimmt sind, Weisungen an 6rtliche FUhrer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen
Leistungstragern, Auskunfte und Zusicherungen gegentber den Reisenden.

Der Reisende hat die ihm obliegende Mangelanzeige beim Auftreten von Leistungs-
stérungen nach MafBgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 9.2.c) vorzunehmen.
Soweit nicht ausdrucklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppen-
verantwortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder
bevollmachtigt, Mangelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie
sind auch nicht berechtigt vor, wahrend oder nach der Reise fir RVA Beanstandungen des

Reisenden oder Zahlungsanspriche namens RVA anzuerkennen.

*Die Verwendung von mannlichen Formen wie ,Reisender”, ,Auftraggeber”, ,Reiseleiter” etc.
wurde von uns gewahlt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verstandlichkeit

der

Formulierung in Allgemeinen Geschaftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich

eine Ubersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewahrleisten.

Veranstalter: Biblische Reisen GmbH - Geschaftsfuhrerin: Irmela Preissner

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart - Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 10467
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise
nach § 651a des Biirgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der
Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher kdnnen Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die fir Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Biblische
Reisen GmbH tragt die volle Verantwortung fur die ordnungsgemafe Durchfihrung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfugt das Unternehmen Biblische Reisen GmbH Uber die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung fur die
RuUckzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer
RUckbeférderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen Uber die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
Es haftet immer mindestens ein Unternehmer fur die ordnungsgemaie Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen
Reiseleistungen.

Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, Uber die sie sich mit dem
Reiseveranstalter oder dem Reiseburo in Verbindung setzen konnen.

Die Reisenden kénnen die Pauschalreise — innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umstanden unter zusatzlichen
Kosten — auf eine andere Person Ubertragen.

Der Preis der Pauschalreise darf nur erhnéht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhéhen
und wenn dies im Vertrag ausdrUlcklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spatestens 20 Tage vor Beginn der
Pauschalreise. Wenn die Preiserhéhung 8 % des Pauschalreisepreises Ubersteigt, kann der Reisende vom Vertrag
zurUcktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhdhung vorbehalt, hat der Reisende das Recht
auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

Die Reisenden kénnen ohne Zahlung einer RucktrittsgebUhr vom Vertrag zurlicktreten und erhalten eine volle Erstattung
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich
geandert wird. Wenn der fUr die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschal-
reise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umstanden auf eine Entschadigung.
Die Reisenden kénnen bei Eintritt auBergewdhnlicher Umstande vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer
RUcktrittsgebuhr vom Vertrag zurlcktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeintrachtigen.

Zudem kdénnen die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und
vertretbaren RucktrittsgebUhr vom Vertrag zurlcktreten.

Kénnen nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemaf durch
gefuhrt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende
kann ohne Zahlung einer RucktrittsgebUhr vom Vertrag zurlcktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heif3t dieses
Recht ,Kindigung“), wenn Leistungen nicht gemaR dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf
die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versaumt, Abhilfe zu schaffen.
Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht
ordnungsgeman erbracht werden.

Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder — in einigen Mitgliedstaaten — des Reisevermittlers werden Zahlungen
zurUckerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlagig, des Reisevermittlers nach Beginn der
Pauschalreise ein und ist die Beféorderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Ruckbeférderung der Reisenden
gewahrleistet.Die Biblische Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH
abgeschlossen. Die Reisenden kdnnen die Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH, Sachsische Straf3e 1,10707 Berlin,
Telefon: +49 30 2840616, kontakt@drsf.reise, www.drsf.reise kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz
der Biblische Reisen GmbH verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

Folgen Sie uns und lassen Sie sich auf dem Laufenden halten:

Facebook Newsletter
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Bezahlung

Mit Erhalt der Reisebestatigung und dem dort angeflgten Sicherungs-
schein, leisten Sie bitte umgehend die Anzahlung und 3 Wochen vor
Reiseantritt die Restzahlung per Uberweisung. Selbstverstandlich kén-
nen Sie den kompletten Reisepreis auch sofort begleichen. Haben Sie
+Zahlungen per Kreditkarte" bei Ihrer Anmeldung ausgewahlt, kdnnen
Sie diese ausschlieBlich online von unserer Webseite aus Uber den ge-
sicherten Zahlungslink unseres Zahlungsdienstleisters vornehmen. Wir
akzeptieren Karten von Visa, MasterCard und American Express. In Ihrer
Reisebestatigung/Rechnung ist ein eindeutiger Code angedruckt, mit
dem Sie sich auf unserer Webseite im Bereich ,Service" identifizieren
und durch den Zahlungsprozess leiten lassen kénnen. Wir buchen an-
schlieBend gemal dem auf der Rechnung angegebenen Zahlungsplan
jeweils die falligen Betrage ab. Bitte leiten Sie keine Kreditkartendaten
schriftlich oder telefonisch an uns weiter.

Einreise, Visum

Vor lhrer Reisebuchung informieren wir Sie in den Reiseinformationen
fur lhr/e Reiseland/-lander Uber die Einreisebestimmungen und geben
bei der Ausschreibung der jeweiligen Reise Hinweise zur etwaigen
Visabeschaffung. Diese beziehen sich ausschlie3lich auf Reisende mit
deutscher Staatsangehorigkeit. Bei anderen Nationalitaten teilen wir
Ihnen naturlich vor Buchungsannahme die fur Sie gultigen Einreise-
bestimmungen mit. Geben Sie also unbedingt im Anmeldeformular
Ihre Nationalitat laut Ihrem Reisepass an. Bitte beachten Sie dazu auch
Ziffer 12 der Reisebedingungen. Fur den Fall, dass Biblische Reisen die
Visabesorgung Ubernimmt, kann es sein, dass Sie uns Ihren Reisepass
vor der Abreise zusenden mussen. Bitte beachten Sie auch die Informa-
tionen, die Ihnen in diesem Zusammenhang vor und nach der Buchung
zugehen und die Hinweise im Abschnitt ,Gesundheit/Impfungen®. Bitte
beachten Sie: Jeder einzelne Gast ist selbst fur die Einhaltung der erfor-
derlichen Visabestimmungen verantwortlich. Biblische Reisen hat hier
nur eine Informationspflicht zu erfullen. Weitere Informationen finden
Sie auf den Internetseiten des Auswartigen Amtes, im Bereich ,Sicher
Reisen®.

Schreibweise Ihres Namens

Bitte teilen Sie uns in Ihrer Anmeldung keine Spitz- oder Kosenamen
mit. Besonders bei Flugreisen muss bereits bei der Anmeldung Ihr
Name genau in derselben Form angegeben sein, wie er in Ihrem mitge-
fUhrten Reisedokument im maschinenlesbaren Bereich steht (innerhalb
der spitzen Klammern ,<<<").

D i ist
zwingend. In Abstimmung mit Sicherheitsbehorden kdnnen Flugge-
sellschaften Passagiere am Flughafen von der Beférderung ausschlie-
Ben, wenn der Name im Flugticket nicht exakt mit dem maschinen-
lesbaren Namen im Reisedokument Ubereinstimmt. Kosten fur eine
Neuausstellung von Tickets wegen einer abweichenden Angabe in
Ihrer Anmeldung vom Ausweisdokument mussen wir an Sie weiter-
berechnen.

Teilnehmende mit Eingeschrankter Mobilitat

Wir kdnnen weder bei den genutzten Transportmitteln und Unterkunf-
ten noch an den Besichtigungsorten durchgangige Barrierefreiheit
garantieren. Daher weisen wir darauf hin, dass die ausgeschriebenen
Reisen fuUr Personen mit eingeschrankter Mobilitat nicht geeignet sind.
Bei Ausnahmen sind diese Reisen gesondert gekennzeichnet! Natur-
lich wissen wir, dass die individuellen Einschrankungen und damit
auch Anspriche an UnterstUtzung unterschiedlich sind. Wenn Sie z. B.
mit einer unterstltzenden Begleitperson unterwegs sind, mit der Sie
ein eingespieltes Team bilden, kann die Mitreise evtl. trotzdem maoglich
sein. Sprechen Sie uns bitte unbedingt vor einer evtl. Anmeldung auf
das Thema an, um in diesem wichtigen Punkt Klarheit zu erhalten! Die
eingesetzte Reiseleitung kann leider keine Hilfestellung leisten!

Reiseverlauf

Trotz sorgfaltiger Vorbereitung bleiben kurzfristige Programmumstel-
lungen und Routendnderungen aus technischen Grinden ausdruick-
lich vorbehalten.

An- und Ruckreise

A

Biblische
Reisen

Stand: 12/2025

Die Bahn ist die umweltschonende Alternative fur die Anreise: Denn
die ICE- und IC/EC-Zuge der Deutschen Bahn fahren schon heute mit
100% Okostrom. In Kooperation mit der Deutschen Bahn haben wir
zwei Angebote fur Sie.

1. Rail&Fly: FUr lhre An-/Abreise zum/vom gebuchten Flughafen bieten
wir mit dem pauschalen Rail&Fly-Angebot gréBte Flexibilitat:

Die Fahrkarte gilt am Tag vor Reisebeginn und einen Tag danach.

Das Rail&Fly-Ticket ermdglicht die Nutzung aller Verkehrsmittel der
Bahn und ihrer Partner, vom Bus bis zum Fernverkehrszug. Weitere
Infos zum Geltungsbereich erhalten Sie unter: www.bahnanreise.de/
geltungsbereich. Wenn Sie dieses Angebot buchen, erhalten Sie mit
Ihren Reiseunterlagen einen Rail&Fly Gutscheincode, mit welchem Sie
Ihre favorisierte Verbindung zum Flughafen selbst wahlen und fur Ihr
Rail&Fly-Ticket online einldésen kénnen.

Das Ticket kostet pro Richtung in der 2. Klasse € 45—, in der 1. Klasse €
75,~. Im Einldseprozess kdnnen Sie in der 2. Klasse gegen € 5,50 (Stand
Nov. 25) eine Sitzplatzreservierung vornehmen, in der 1. Klasse ist die
Reservierung kostenlos. Weitere Information unter www.bahnanreise.
de oder von Biblische Reisen.

2. Touristikpreise: FUr unsere Bus- und Bahnreisen bieten wir in Ko-
operation mit der Deutschen Bahn den Sparpreis Touristik und den
Flexpreis Touristik an. Mit dem Sparpreis Touristikreisen Sie zu einem
attraktiven Preis und legen sich auf eine Verbindung fest. Wenn Sie fle-
Xibel bleiben mochten, buchen Sie den Flexpreis Touristik und kdnnen
jeden beliebigen Zug auf der gewahlten Strecke nehmen. Bitte teilen
Sie uns Ihren Fahrkartenwunsch auf dem Anmeldeformular mit. Sobald
die DurchfUhrung lhrer Reise gesichert ist, unterbreiten wir Ihnen
unser Angebot. Je nach Reiseziel kdbnnen wir auch die Buchung von
Fahrkarten der jeweiligen Auslandsbahnen (OBB, SBB, SNCF, Trenitalia
und andere) einbeziehen.

Bitte beachten Sie bei allen Bahnangeboten:

Fur die punktliche An-/Abreise zu/von Ihrem Reiseziel sind Sie selbst
verantwortlich. Wir empfehlen, eine Zugverbindung zu wahlen, die

es ermoglicht, bei Verspatung oder Ausfall des gewahlten Zuges die
nachst maégliche(n) Verbindung(en) zu nutzen, die Sie ebenfalls recht-
zeitig ans Ziel bringen. Gemaf den geltenden EU-Fahrgastrechten
steht Ihnen bei einer Ankunftsverspatung von mehr als 60 Minuten ggf.
eine pauschale Entschadigung durch die Deutsche Bahn zu. In der 2.
Klasse betragt diese pauschale Entschadigung € 10, in der 1. Klasse € 15
(jeweils pro Fahrgast).

Einzelzimmer, halbes Doppelzimmer
Einzelzimmer stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfu-
gung, weshalb wir eine fruhzeitige Buchung empfehlen. Als
Alternative bieten wir fur Alleinreisende die Buchung eines
halben Doppelzimmers an, d.h. Sie teilen Ihr Zimmer mit
einer/m Mitreisenden. Hat sich bis zwei Monate vor Reisean-
tritt kein/e gleichgeschlechtliche/r Zimmerpartner/in ange-
meldet, buchen wir Sie automatisch in ein aufpreispflichtiges
Einzelzimmer um. Wir berechnen in diesem Fall den ausge-
schriebenen Einzelzimmer-Zuschlag.

Datenschutz

Am Schutz Ihrer Privatsphare und lhrer persénlichen Daten ist uns sehr
gelegen. Die Erhebung und Verwendung lhrer Daten erfolgt daher
stets im Einklang mit den Bestimmungen zum Datenschutz, insbeson-
dere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Telemedien-
gesetzes (TMG). Verantwortlich in diesem Sinne ist die Biblische Reisen
GmbH, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 - 61925-0, E-Mail: info@
biblische-reisen.de, GeschaftsfUhrerin: Irmela Preissner.

Grundlagen der Verarbeitung der persénlichen Daten sind Art. 6 Abs. 1
S.1lit. a und lit. b Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Biblische
Reisen GmbH verarbeitet |hre Daten fur Ihre Reisebuchung und gibt
diese, falls zur DurchfUhrung des Pauschalreisevertrages erforderlich,
an Dritte (Leistungserbringer) weiter. Die Mdglichkeit zum Abruf der
Datenschutzerklarung der Biblische Reisen GmbH besteht auf unserer
Webseite unter www.biblische-reisen.de/datenschutz oder

wir senden sie Ihnen gerne zu:

Biblische Reisen GmbH, Datenschutzbeauftragte

Lange Str. 51, 70174 Stuttgart datenschutz@biblische-reisen.de

Biblische Reisen GmbH

Lange Straf3e 51 - 70174 Stuttgart

Telefon: 0711 - 619 25-0 - Telefax: 0711 - 619 25-811
info@biblische-reisen.de - www.biblische-reisen.de



	Sommerakademie Jordanien 2026_160126_4
	Gruppenanmeldeformular 2026 interaktiv

	Reiseziel: 
	Reisenummer: 
	Reisetermin: 
	Gruppenleitung: 
	Name Teilnehmender 1: 
	Vorname(n) Teilnehmender 1: 
	Geburtsdatum Teilnehmender 1: 
	Geburtsort Teilnehmender 1: 
	Staatsangehörigkeit Teilnehmender 1: 
	Personalausweis Nummer Teilnehmender 1: 
	Reisepass-Nummer Teilnehmender 1: 
	gültig bis Teilnehmender 1: 
	ausgestellt in Teilnehmender 1: 
	ausgestellt am Teilnehmender 1: 
	Straße/Nr Teilnehmender 1: 
	PLZ/Wohnort Teilnehmender 1: 
	Telefon/Mobil Teilnehmender 1: 
	E-Mail Teilnehmender 1: 
	Teilnehmender 1 Pass 1: Off
	Newsletter 1: Off
	Teilnehmender 1 Zimmer 1: Off
	vegetarisch Teilnehmender 1: Off
	Doppelzimmer Teilnehmender 1: 
	Lebensmittel Teilnehmender 1: 
	vegan Teilnehmender 1: Off
	Abweichend Teilnehmender 1: Off
	Rail and Fly Teilnehmender 1: Off
	Kreditkartenzahlung Teilnehmender 1: Off
	Versicherung Teilnehmender 1: Off
	Abweichender Ort Teilnehmender 1: 
	Notfallname Teilnehmender 1: 
	Notfallkontakt Teilnehmender 1: 
	Datum Teilnehmender 1: 
	Name Teilnehmender 2: 
	Vorname(n) Teilnehmender 2: 
	Geburtsdatum Teilnehmender 2: 
	Geburtsort Teilnehmender 2: 
	Staatsangehörigkeit Teilnehmender 2: 
	Personalausweis Nummer Teilnehmender 2: 
	Reisepass-Nummer Teilnehmender 2: 
	gültig bis Teilnehmender 2: 
	ausgestellt in Teilnehmender 2: 
	ausgestellt am Teilnehmender 2: 
	Straße/Nr Teilnehmender 2: 
	PLZ/Wohnort Teilnehmender 2: 
	Telefon/Mobil Teilnehmender 2: 
	E-Mail Teilnehmender 2: 
	Teilnehmender 1 Pass 2: Off
	Newsletter 2: Off
	Teilnehmender 2 Zimmer 1: Off
	vegetarisch Teilnehmender 2: Off
	vegan Teilnehmender 2: Off
	Doppelzimmer Teilnehmender 2: 
	Lebensmittel Teilnehmender 2: 
	Abweichend Teilnehmender 2: Off
	Rail and Fly Teilnehmender 2: Off
	Kreditkartenzahlung Teilnehmender 2: Off
	Versicherung Teilnehmender 2: Off
	Abweichender Ort Teilnehmender 2: 
	Notfallname Teilnehmender 2: 
	Notfallkontakt Teilnehmender 2: 
	Datum Teilnehmender 2: 


